
Qultur e.V. 
Mitgliederversammlung am 21. Februar 2009, Kulturbrauerei, Knaackstraße, Berlin 
Protokoll 
 
anwesend: Joachim Bartholomae, Franz Brandmeier, Ilona Bubeck, Andrea Krug, Axel 
Schock, Thomas Wohlfahrt, Volker Wuttke 
 
Beginn: 16 Uhr 
Ende: 18 Uhr 
 
1. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Nach § 7,4 ist die ordnungsgemäße Einladung einzige Voraussetzung der 
Beschlussfähigkeit. Nach § 7,1 ist mit einer Frist von 4 Wochen einzuladen. Die Einladung 
wurde am 13. Januar 2009 verschickt, damit ist die Beschlussfähigkeit der 
Mitgliederversammlung gegeben. 
 
2. Bericht des Vorstands 
Der Bericht des Vorstands wurde mit der Einladung zur MV schriftlich vorgelegt 
(Mitgliederrundbrief 2). Der Bericht wird diesem Protokoll als Anlage beigefügt. 
 
3. Finanzen 
Joachim Bartholomae berichtet, dass bisher Spenden in Höhe von 365,00 € eingegangen 
sind. Nach Abzug kleinerer Verwaltungskosten und Kontogebühren beträgt der 
Kassenstand derzeit 241,95 €. 
 
4. Satzungsänderung wegen Erlangung der Gemeinnützigkeit 
Nach längeren Verhandlungen mit dem Finanzamt Hamburg Nord stellte sich heraus, 
dass einige Änderungen an der Satzung vorzunehmen sind, um den Status der 
Gemeinnützigkeit zu erlangen. Darüber hinaus beschließt die MV die Erhebung von 
Mitgliedsbeiträgen.  
Es werden ohne Gegenstimme und Enthaltung folgende Änderungen der Satzung 
beschlossen: 
§ 1 (1) neu: Der Verein führt den Namen „Qultur e.V.“ und ist unter der Nummer 19932 in 
das Vereinsregister eingetragen. 
§ 2 (2) a und b: im ersten Satz „Finanzierung und“ streichen 
§ 2 (2) c  neu: die Förderung der Verbreitung von Übersetzungen fremdsprachiger 
literarischer oder wissenschaftlicher Werke durch Herausgabe oder Mitherausgabe und 
die Übersetzung solcher Werke. 
§ 2 (2) d neu: Publikumsveranstaltungen und Fachtagungen staatlicher oder 
gemeinnütziger Einrichtungen können in der Weise gefördert werden, dass anfallende 
Fremdkosten, in erster Linie Honorare und Reisekosten für Referenten und 
Referentinnen, aber auch Personal- und PR-Kosten, die unmittelbar auf die Organisation 
und öffentliche Ankündigung dieser Veranstaltungen bezogen sind, aus Mitteln des 
Vereins gedeckt werden. Mittel des Vereins dürfen nur zur Deckung solcher Kosten 
eingesetzt werden, die nicht durch Eintrittsgelder oder Zuschüsse Dritter beglichen 
werden können. 
§ 2 (3)  wird gestrichen 
§ 2 (4)  wird § 2 (3) 
§ 3 (5)  wird gestrichen 
§ 7 (3)  Abschnitt „f“ wird Abschnitt „e“, Abschnitt „g“ wird Abschnitt „f“. 
§ 8 (1)  neu: „Der Mitgliedsbeitrag beträgt 50,00 € pro Jahr. Er kann bei geringem 
Einkommen auf Antrag des Mitglieds auf 25,00 € herabgesetzt werden.“ 
§ 11 (1) das Wort „steuerbegünstigt“ wird ersetzt durch „gemeinnützig“ 
§ 11 (2) wird gestrichen. 
 
 



5. Veranstaltungen des Vereins in 2009 
5a. „Das Fremde und das Eigene“ – Podiumsdiskussion über Schwule und Lesben als 
Personal der Gegenwartsliteratur, Kulturbrauerei Berlin am 28. April 
5b. „Lange Büchernacht“ am 18. Juni – voraussichtlich wird im Rahmen der 
Buchhändlertage des Börsenvereins des dt. Buchhandels ein Programm mit 
Autorenlesungen angeboten werden. Die Gespräche mit dem Börsenverein laufen noch. 
 
6. Literaturfestival 
Nachdem Finanzierungen über „Harbourfront“ und „Anstiften“ in Hamburg nicht im 
erforderlichen Umfang zu erlangen sind, soll nun entsprechend der im Mitgliederrundbrief 
2 dokumentierten Diskussion des Vorstands ein dreitägiges Festival in Berlin projektiert 
werden. Dazu soll ein Förderantrag beim Hauptstadtkulturfonds gestellt werden. 
 
Berlin, 21. Februar 2009 
 
 
 
 
Joachim Bartholomae                                                                 Volker Wuttke 
Versammlungsleiter                                                                     Protokollant 


